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Miet- und Nutzungsvertrag 
 
 

über die im Folgenden aufgeführten Räumlichkeiten und Gegenstände zwischen dem 
Fanfarenzug Bad Urach e.V. 1962, vertreten durch: 
 
 

___________________________ 
(nachfolgend „Vermieter“ genannt) 

 
und Herrn / Frau 
 

 
Name: 

 

 
Anschrift: 

 

 
Plz / Ort: 

 

 
Telefon: 

 

 
E-Mail: 

 

 

(nachfolgend „Mieter“ genannt) 
 
 
 

 
Beginn der Nutzung   Ende der Nutzung  
 
Datum: 

   
Datum: 

 

 
Uhrzeit: 

   
Uhrzeit: 
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Nutzungsentgelt    
 Mitglieder 

 
Nichtmitglieder Betrag 

 
Vereinsheim inkl. Terrasse 

 
30,00 € 

 
65,00 € 

 
€ 

 
1 Zelt 

 
65,00 € 

 
125,00 € 

 
€ 

 
2 Zelt 

 
80,00 € 

 
175,00 € 

 
€ 

 
Grill Holz pauschal 

 
5,00 € 

 
10,00 € 

 
€ 

 
Grill Gas pauschal 

 
5,00 € 

 
10,00 € 

 
€ 

 
Gedecke ab 40 Personen 
(Teller u. Besteck) 

 
0,50 € 

 
1,00 € 

 
€ 

 
Endreinigung 

 
10,00 € 

 
20,00 € 

 
€ 

 
Rabatt (Schulen u. Kindergärten) 

   
     € 

   
Netto 

 
€ 

   
MwSt. 

 
€ 

   
Gesamt 

 
€ 

 
 
 
Die Preise beinhalten das Personal, den üblichen Verbrauch von Strom, Wasser, sowie die Kosten 
für den anfallenden Müll. Evtl. anfallende Heizkosten im Vereinsheim werden nicht berechnet. 
 
Während den Öffnungszeiten reservieren wir für Sie die Sitzplätze in der oben 
angegebenen Anzahl. 
 
Es ist für Nichtmitglieder nicht möglich, über ein Vereinsmitglied, die vergünstigten 
Nutzungsentgelte zu erhalten. 
 
Getränke, soweit im Angebot enthalten, müssen über den Verein bezogen werden. 
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Im Einzelnen gelten nachfolgend Vereinbarungen: 
 
1. Grundregeln 

 Der Vertragspartner muss volljährig sein. 
 Die Vermietung erfolgt nur zur privaten Nutzung. Eine kommerzielle Nutzung ist nicht zulässig. 
 Das Rauchen im Vereinsheim und den Toiletten ist nicht gestattet. 
 Der Mieter ist verpflichtet eventuelle Beschädigungen dem Vermieter anzuzeigen. 
 Eine Untervermietung ist nicht gestattet. 

 
 2. Haftpflicht 

Der Vermieter wird von jeglicher Haftung für Schäden jeder Art freigestellt, die der Mieter 
und Gästen aus der Benutzung des Mietgegenstandes, der dazu gehörenden Einrichtungen 
und des Parkplatzes entstehen. Der Mieter hat selbst für die erforderliche Haftpflicht-
versicherung zu sorgen. Außerdem hat der Mieter für Schäden, die nicht im Rahmen der 
Haftpflichtversicherung gedeckt sind und daher nicht bezahlt werden, aufzukommen.  
Der Mieter haftet gegenüber dem Vermieter für alle Schäden, die diesen durch die 
Nichtbeachtung der vorstehenden Richtlinien entstehen. Vom Mieter verursachte Schäden 
werden in Rechnung gestellt, die Kosten sind sofort zu zahlen. 
 

3. Anweisungen 
Den Anweisungen des Vertreters des Vermieters ist unbedingt Folge zu leisten. Wer sich 
den Anordnungen widersetzt oder gegen diese Richtlinien verstößt, wird von der Benutzung 
des Vereinsgeländes mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. 
Der Vorstand behält es sich vor, dass ein Vorstandsmitglied jederzeit die Einhaltung der 
Ordnung kontrollieren darf. Im Falle der Zuwiderhandlung der Eigennutzung oder einer 
erkennbaren Schädigung der Vereinsanlage sowie einer Schädigung des Vereinsrufes ist 
dieser berechtigt die Veranstaltung unverzüglich zu beenden! Eine Rückvergütung erfolgt in 
diesen Fällen nicht! 

 
4. Lärmbelästigungen 

Die vermieteten Räume liegen außerhalb der Bebauung, trotz alledem ist die Lautstärke von 
Musikanlagen so zu gestalten, dass angrenzende Wohnbebauungen nicht beeinträchtigt 
werden. 

 
Ich erkläre mich durch meine Unterschrift mit den vorgenannten Vereinbarungen einverstanden! 
 
 
Bad Urach, den _____________________ 
 
 
Unterschrift Mieter: _____________________ 
 
 
Vereinsvertreter: _____________________ 


